Checklist: Unverzügliche Informationen derUnternehmensleitung
Situation
Erläuterungen
Leitung eingebun- den? ✔

Neue Verarbei- tungen mit Daten- schutz-Folgenab- schätzung
Bestehen trotz Einhaltung der Datenschutz- anforderungen hohe Risiken, muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchge- führt werden (Art. 35 DSGVO). Werden diese Risiken nicht eingedämmt, muss die Auf- sichtsbehörde eingebunden werden (Art. 36 Abs. 1 DSGVO).
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Vorhaben mit er- heblichen Daten- schutzrisiken für Betroffene oder das Unternehmen
Auch wenn es keine Folgenabschätzung geben muss, können erhebliche Risiken be- stehen. Die können ebenso aus Verträgen oder der Zusammenarbeit mit Dritten resul- tieren.
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Verarbeitungen ohne risikoange- messene Schutz- maßnahmen
Solche Schutzmaßnahmen nach Art. 32 DSGVO müssen sein. Sind sie Ihrer Ansicht nach nicht ausreichend und will man nicht nachbessern, sollten Sie mit der Leitung sprechen.


[image: ]

Festgestellte er- hebliche Daten- schutzdefizite
Laufen die Dinge überhaupt nicht rund, soll- ten Sie die Unternehmensleitung einbinden, damit schnell alles Nötige veranlasst wird. Erhebliche Defizite dürfen kein Dauerzu- stand sein.
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Gravierendes Fehl- verhalten mit Da- tenschutzrelevanz
Wird der Datenschutz mit Füßen getreten, dürfen Sie nicht wegsehen. Gehen Ihre Hin- weise ins Leere, bleibt Ihnen nur noch, die Leitung in Kenntnis zu setzen.
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Erhebliche Daten- schutzpannen
Kommt es zu Datenschutzpannen, Hackeran- griffen und ähnlichen Vorfällen, dürfen Sie das nicht unter den Teppich kehren. Infor- mieren Sie schnellstens das Management, denn durch Warten wird das Problem oder der Schaden meist noch größer.
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Betroffenenan- fragen mit Risiko- potenzial
	Gerade bei Auskunftsverlangen oder Lösch- aufforderungen kann es problematisch wer- den. Sehen Sie hier, dass es kritisch werden kann, sollten Sie mit der Leitung darüber sprechen.
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	Vorgänge mit Me- dienrelevanz oder Medienbeteiligung
	Sind Vorgänge oder Vorfälle publik gewor- den, muss das Ihre Leitung wissen. Diese kann auch festlegen, wie damit umgegan- gen werden soll.
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	Rechtsprechung mit erheblicher Be- deutung
	Etwa Urteile im Datenschutz können auch für Ihr Unternehmen erheblichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben.
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	Situationen mit ggf. erheblichen Folgen für Umsatz, Geschäftstätigkeit oder Image des Unternehmens
	
Mangelhafter Datenschutz kann sich schnell auf das „Business“ auswirken. Sehen Sie hier Gefahren, informieren Sie die Unterneh- mensleitung.
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Änderungen an der Datenschutzorgani- sation
	Sollen hier Anpassungen vorgenommen werden, muss das nicht mit Ihnen oder der Leitung abgestimmt sein. Sprechen Sie das Thema an. Das gilt auch, wenn man Ihnen Aufgaben zuweisen will.
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	Beeinflussung oder Benachteiligung des Datenschutz- beauftragten
	Gerade wenn man Druck auf Sie ausübt, sollten Sie das nicht einfach schlucken oder dem Druck nachgeben. Besprechen Sie das Problem mit der Leitung.
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	Aktivwerden der Datenschutzauf- sicht
	Meldet sich die Aufsichtsbehörde bei Ihrem Unternehmen, muss das bei der Leitung bekannt sein.
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	Einbinden der Datenschutzauf- sichtsbehörde
	Auch wenn man Fragen an die Aufsichtsbe- hörde stellen will, sollte die Unternehmens- leitung Bescheid wissen. Diese entscheidet, ob es tatsächlich dazu kommt.
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